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Einladung und Programm 

Lärm und Immissionen sind gerade in den Städten und Ballungsräumen häufig ein so-

ziales Problem. Menschen, die sich aufgrund ihres geringen Einkommens keine Woh-

nung in besseren Lagen leisten können, leben oft in Wohnlagen an lauten Hauptver-

kehrsstraßen mit hoher Luftbelastung und wenig Grün. In Deutschland sind in sozial 

benachteiligten Stadtquartieren die Gesundheitsbelastungen durch Umweltprobleme 

oftmals besonders hoch. Meist sind diese Quartiere auch schlechter mit gesundheits-

förderlichen Umweltressourcen wie Grün- und Freiräumen versorgt. 

Vor diesem Hintergrund haben die Umweltministerinnen, -minister und -senatoren der 

Länder den Bund gebeten, gemeinsam mit den Ländern sowie weiteren relevanten 

Akteuren Leitlinien zur erfolgreichen Umsetzung von mehr Umweltgerechtigkeit zu er-

arbeiten. Hierzu sollen gemeinsam Themen und Handlungsfelder festgelegt werden, 

die unter strategischen Gesichtspunkten prioritär betrachtet werden sollen. Dies haben 

die Länder und der Bund bei der 86. und 87. Umweltministerkonferenz (UMK) einstim-

mig beschlossen. Ein erstes Diskussionspapier wurde – unter anderem auf der Basis 

von Anregungen und Impulsen weiterer relevanter Akteure – bereits erstellt. 

Dieses Diskussionspapier wird am 16. Juni 2017 im Rahmen des Fachgespräches 

„Leitlinien und Handlungsempfehlungen für mehr Umweltgerechtigkeit“ erörtert. Das 

Gespräch wird eröffnet von Staatssekretär Jochen Flasbarth. Eingeladen hierzu sind 

Vertreterinnen und Vertreter des Bundes, der Länder und Kommunen sowie von Um-

welt-, Sozial-, Planungsverbänden und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Das 

Fachgespräch wird vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) im Rahmen des vom 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und 

Umweltbundesamt (UBA) geförderten Forschungsprojekts „Umsetzung einer integrier-

ten Strategie zu Umweltgerechtigkeit – Pilotprojekte in deutschen Kommunen“ durch-

geführt.  

Programm 

10:00 Uhr Begrüßung 

Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

 Gesprächsrunde mit Staatssekretär Jochen Flasbarth und 

den Spitzen der Umweltverbände zum Thema Umweltgerech-

tigkeit 

Moderation: Thomas Preuß, Deutsches Institut für Urbanistik  

(Difu) 

11:00 Uhr Auf dem Weg zu mehr Umweltgerechtigkeit: Stand, Erfah-

rungen und Herausforderungen 

aus Ländersicht 

Dr. Diana Hein, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-

schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-

Westfalen  
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Dr. Heinz-Josef Klimeczek, Senatsverwaltung für Umwelt, Ver-

kehr und Klimaschutz des Landes Berlin 

Tim Otto, Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des 

Saarlandes 

aus kommunaler Sicht 

Dr. Anja Starick, Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel 

12:30 Uhr Mittagsimbiss 

13:30 Uhr Handlungsempfehlungen und erste Praxisergebnisse zur 

Implementierung von Umweltgerechtigkeit in Pilot-

Kommunen – Werkstattbericht aus der Forschung 

Christa Böhme, Difu 

14:00 Uhr Erörterung des Diskussionspapiers in Arbeitsgruppen  

Arbeitsgruppe 1: 

Welche Handlungsfelder und Handlungsempfehlungen zum Ab-

bau von sozialräumlichen Mehrfachbelastungen der Umwelt soll-

ten prioritär umgesetzt werden? 

Moderation: Thomas Preuß, Difu 

Arbeitsgruppe 2: 

Mit welchen Programmen, Instrumenten und Maßnahmen kann 

der Ansatz Umweltgerechtigkeit in Bund, Ländern und Kommu-

nen wirksam implementiert werden? 

Moderation: Christa Böhme, Difu 

Arbeitsgruppe 3: 

Wie sollten Bund, Länder und Kommunen mit Umwelt-, Sozial-,  

Planungsverbänden und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren  

zusammenwirken, um Umweltgerechtigkeit voran zu bringen? 

Moderation: Christiane Bunge, Umweltbundesamt (UBA) 

15:30 Uhr Kaffeepause 

16:00 Uhr Bericht aus den Arbeitsgruppen und erste Synthese  

Christa Böhme, Difu; Thomas Preuß, Difu;  

Christiane Bunge, UBA 

16:15 Uhr Resümee und Ausblick 

Michael Marten, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit 

16:30 Uhr Ende der Veranstaltung 

Gesamtmoderation: Thomas Preuß, Difu 
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Begrüßung 

Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit 

Der Staatsekretär Jochen Flasbarth begrüßt die Teilnehmenden des Fachgesprächs 

und erläutert kurz den Hintergrund der Veranstaltung. Die Umweltministerinnen, -mi-

nister und -senatoren der Länder haben den Bund mit Beschlüssen der 86. und 87. 

Umweltministerkonferenz (UMK) im letzten Jahr gebeten, gemeinsam mit den Ländern 

sowie allen relevanten Akteuren wie Umwelt- und Sozialverbänden Leitlinien zur erfolg-

reichen Umsetzung von mehr Umweltgerechtigkeit zu erarbeiten. Hierzu sollen ge-

meinsam unter strategischen Gesichtspunkten als prioritär zu betrachtende Themen 

und Handlungsfelder festgelegt werden. Zur Umsetzung dieser Beschlüsse hat das 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) eine 

Ad-hoc-Arbeitsgruppe ins Leben gerufen und mit Unterstützung des Umweltbundesam-

tes (UBA) und des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) den Umsetzungsprozess 

gestartet. In diesem Rahmen wurden vom BMUB rund 45 Akteure mit der Bitte ange-

schrieben, zu Fragen der Umweltgerechtigkeit Stellung zu nehmen. Zum angefragten 

Akteurskreis gehören Umwelt-, Naturschutz- und Kleingärtnerverbände, Gesundheits-

verbände, Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, kirchliche Interessenvertre-

tungen, Migrantenorganisationen, Berufsverbände aus dem Bereich Raumpla-

nung/Landschaftsplanung, Verkehrsclubs, Verbände der Wohnungswirtschaft, kommu-

nale Spitzenverbände, wissenschaftliche Beiräte sowie nachgeordnete Bundesoberbe-

hörden des BMUB sowie des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Die Befra-

gung ist auf große Resonanz gestoßen und die eingegangenen Stellungnahmen 

zeichnen sich durch große Vielfalt und Differenziertheit aus. Die Stellungnahmen wur-

den mit Unterstützung von UBA und Difu sowie in Abstimmung mit der ad-hoc-

Arbeitsgruppe ausgewertet und zusammengefasst, um sie den Teilnehmenden des 

Fachgesprächs als Diskussionsgrundlage zur Verfügung zu stellen. 

Mit Blick auf den Begriff Umweltgerechtigkeit führt Herr Flasbarth aus, das Thema be-

ziehe sich auf die Vermeidung und Verminderung der sozialräumlichen Konzentration 

von gesundheitsrelevanten Umweltbelastungen sowie die Gewährleistung eines sozial-

räumlich gerechten Zugangs zu Umweltressourcen. Einfacher gesagt gehe es um die 

Tatsache, dass einkommensschwache Haushalte eher von Umweltbelastungen betrof-

fen seien als einkommensstarke Haushalte. Dieses Verständnis von Umweltgerechtig-

keit grenze sich bewusst von der umfassenderen Diskussion sozialer Aspekte von 

Umweltpolitik ab, die auch die sozioökonomische Perspektive (z.B. die Verteilungswir-

kung umweltpolitischer Maßnahmen) oder Fragen der sozial-ökologischen Erneuerung 

der Gesellschaft (z.B. die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung – SDG) in 

den Blick nehme. 

Umweltgerechtigkeit sei vor diesem Hintergrund als Baustein auf dem Weg in eine 

nachhaltige, zukunftsfähige Gesellschaft zu verstehen. Parallel zur Beschäftigung mit 

dem Thema Umweltgerechtigkeit müssten daher die anderen Handlungs- und gesell-

schaftlichen Veränderungserfordernisse im Blick gehalten und sozial gestaltet werden - 

ohne diese großen Zusammenhänge sei es unmöglich, auf dem Gebiet der Umweltge-

rechtigkeit nachhaltige Erfolge zu erzielen. 
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Gesprächsrunde mit Staatssekretär Jochen Flasbarth und den Spitzen 

der Umweltverbände zum Thema Umweltgerechtigkeit 

Dr. Andreas Faensen-Thiebes, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 

(BUND) 

Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit (BMUB) 

Michael Müller, NaturFreunde Deutschlands e.V. 

Sascha Müller-Kraenner, Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) 

Prof. Dr. Kai Niebert, Deutscher Naturschutzring e.V. (DNR) 

Henry Wilke, Referent für Siedlungsentwicklung beim Naturschutzbund Deutschland 

e.V. (NABU) 

Moderation: Thomas Preuß, Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) 

Die Spitzen der Umweltverbände führen in ihren Eingangsstatements zunächst aus, 

welchen Beitrag ihre Verbände zu Umweltgerechtigkeit leisten und welche Relevanz 

das Thema aus ihrer Sicht hat: 

 Der Deutsche Naturschutzring e.V. (DNR) habe sich dem Thema Umweltgerechtig-

keit bereits sehr früh zugewandt und beispielsweise die vorzeitigen Todesfälle durch 

Feinstaubbelastung angeprangert. Ein Verband alleine könne das Thema aber nicht 

voranbringen. Wenn Umweltgerechtigkeit gelingen soll, sei eine Zusammenarbeit 

der Verbände erforderlich. Dabei seien auch die Gewerkschaften wichtige Akteure. 

Aufgabe der Verbände sei es zu vernetzen und insbesondere auch mit Blick auf Po-

litik als Motor und Antreiber zu fungieren.  

 Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) leiste mit seinen 

Ortsverbänden konkrete Arbeit zur Schaffung von mehr Umweltgerechtigkeit und 

fordere vor Ort lokale Umweltqualität für alle ein. Zentrales Anliegen sei dabei eine 

ausreichende Grünversorgung in benachteiligten Quartieren. Es gehe dem BUND 

darum, doppelte Innenentwicklung zu realisieren, also Flächenreserven im Sied-

lungsbestand nicht nur baulich, sondern auch mit Blick auf urbanes Grün zu entwi-

ckeln. Da sowohl der Ansatz Umweltgerechtigkeit als auch die Umweltverbände So-

zialpolitik zwar berücksichtigten, die Umweltverbände darin aber keine Kernkompe-

tenz aufwiesen, sei eine Vernetzung mit den Sozialverbänden wichtig.  

 Die NaturFreunde Deutschlands e.V. zeigten sich verwundert, dass trotz der An-

kündigungen des BMUB im Jahr 2014 das Thema erst jetzt auf die Tagesordnung 

komme. Die Arbeit der NaturFreunde sei seit jeher durch die enge Verbindung zur 

sozialen Gerechtigkeit geprägt. Das sei ein Grund gewesen, warum der Verband 

von den Nationalsozialisten wie auch in der DDR verboten wurde. Die NaturFreunde 

sähen Umweltgerechtigkeit nicht als Ergänzung, wie es bei der UMK heißt, sondern 

als Grundlage der Umweltpolitik. Die soziale Dimension des Themas sei aber noch 

nicht hinreichend begriffen, sie gehöre jedoch vor dem Hintergrund des Anthropo-

zäns sowie durch die Überlastung der Ökosysteme und die sich zuspitzende Kon-

kurrenz um Ressourcen ins Zentrum. Die Herausforderung sei, die Endlichkeit der 

Ressourcen anzuerkennen sowie die Zwänge der Externalisierungs- und Wachs-
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tumsgesellschaft zu beenden. Das sei nicht zuletzt eine Frage von Frieden und Ge-

rechtigkeit. 

 Aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH) sind Umwelt- und Energiegerech-

tigkeit eine wichtige Grundlage für die Akzeptanz von Umweltpolitik. Dass die Ge-

sundheit mit Blick auf Umweltbelastungen eine zunehmende Rolle spiele, zeigten 

unter anderem die jüngsten Überlegungen des Oberbürgermeisters der Stadt Mün-

chen zur Einführung eines flächendeckenden Fahrverbotes für Dieselautos, die mit 

dem Schutz der menschlichen Gesundheit begründet werden. Die DUH engagiere 

sich bereits seit vielen Jahren juristisch und politisch für die Einhaltung der EU-weit 

verbindlichen Luftreinhaltevorschriften.  

 Der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) ist ebenso wie der BUND lokal in 

den Städten und Gemeinden vertreten. Umweltgerechtigkeit sei ein Querschnitts-

thema, das ressortübergreifend und interdisziplinär anzugehen sei. Innerhalb der 

Kommunen müssten Stadtplanungs-, Hochbau-, Tiefbau-, Grünflächen-, Umwelt-, 

Jugend- und Schulämter zusammenarbeiten und sich untereinander abstimmen. 

Entsprechend werde auch im NABU mit Blick auf Umweltgerechtigkeit ein interdis-

ziplinärer Ansatz verfolgt, konkret z.B. durch die Referentenstelle für Siedlungsent-

wicklung im NABU Bundesverband. 

Diese Statements werden durch Beiträge aus dem Plenum ergänzt: 

 Detlef Raphael vom Deutschen Städtetag führt aus, dass für ihn Umweltgerechtig-

keit vor allem Ausdruck von Nachhaltigkeit sei. Die Städte würden unter dem Dach 

von Nachhaltigkeit bereits vielfältige Aktivitäten mit Bezug zu Umweltgerechtigkeit 

durchführen, z.B. im Rahmen der Umsetzung des Städtebauförderprogramms Sozi-

ale Stadt. Die Arbeit in den benachteiligten Quartieren, aber auch die Bemühungen 

der Kommunen im Klimaschutz sollten daher gestärkt werden, statt Umweltgerech-

tigkeit als ein Extrathema zusätzlich aufzusetzen.  

 Dr. Bernd Hunger vom GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobi-

lienunternehmen weist darauf hin, dass Umweltgerechtigkeit ein sehr wertender, 

normativer Begriff sei. Wer entscheide, was gerecht und was nicht gerecht ist? Dies 

sei eine sehr subtile Diskussion. Besser sollte der alte Begriff „gleichwertige Le-

bensverhältnisse“ verwendet werden. Dieser Begriff stehe für Chancengleichheit – 

ein Ziel, das der GDW mit seiner Arbeit verfolge. 

Auch Staatssekretär Flasbarth sieht in der Quartiersarbeit den richtigen Weg zur 

Schaffung von mehr Umweltgerechtigkeit. Von dieser Arbeit – insbesondere im Rah-

men des Programms Soziale Stadt – gehe viel Positives aus. Es gebe aber auch zahl-

reiche Beispiele, wo energetische Sanierung der Gentrifizierung im Quartier Vorschub 

leiste. Zudem sei in der verdichteten Stadt vielerorts mit dem Thema Lärm umzugehen 

und dies nicht alleine mit Blick auf Verkehrslärm. So seien wohnortnahe Sportplätze als 

gesundheitsfördernde Bewegungsressource wichtig, gleichermaßen aber auch vielfach 

eine zusätzliche gesundheitsrelevante Lärmbelastung. Auch Umweltpolitik mit ihren In-

strumenten sei nicht davor gefeit, als ungerecht empfunden zu werden; Sozial- und 

Umweltpolitik müssten daher immer zusammengedacht werden. 

In Ihren abschließenden Plädoyers heben die Gesprächsteilnehmer insbesondere fol-

gende Aspekte hervor: 
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 Umweltgerechtigkeit sei noch kein konsensuales Thema in der Gesellschaft. 

 Städte seien gleichermaßen die Orte des höchsten Ressourcenverbrauchs als auch 

die Orte mit der größten Innovationskraft und daher mit Blick auf Umweltgerechtig-

keit mögliche Ausgangsorte für progressive Veränderungen. Entscheidend käme es 

dabei auf die Verbindung von sozialer und ökologischer Gerechtigkeit an.  

 Um neue Ideen und Lösungsansätze in den Kommunen umzusetzen, bedürfe es je-

doch weiterer Fördermittel des Bundes, die gebündelt vor Ort eingesetzt werden 

müssten. Das neue Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“, mit dem auch 

zivilgesellschaftliches Engagement im Bereich Urban Gardening unterstützt werden 

könne, sei hierfür ein positives Beispiel. 

 Kommunen seien in ihrem Handeln für mehr Umweltgerechtigkeit in ihrem Kompe-

tenzbereich begrenzt. So müsse das Thema Feinstaubbelastung vor allem proaktiv 

auf Ebene des Bundes angegangen werden. Wichtige Akteure seien dabei das Ver-

kehrs-, aber auch das Gesundheitsministerium, da es nicht nur um eine gesunde 

Umwelt, sondern vor allem um gesunde Menschen gehe. 

 Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass der ökologische Fußabdruck einer Gesell-

schaft desto größer sei, umso mehr die Schere zwischen arm und reich auseinan-

dergehe, müssten sich die Umweltverbände stärker der sozialen Frage zuwenden.  

In seinem abschließenden Fazit betont Staatssekretär Flasbarth, das Thema Umwelt-

gerechtigkeit könne seriös nur langfristig, also in die nächste Legislaturperiode hinein 

bearbeitet werden. Die Ergebnisse des Workshops seien dabei eine wertvolle Unter-

stützung.   

 

Auf dem Weg zu mehr Umweltgerechtigkeit: Stand, Erfahrungen und 

Herausforderungen – aus Ländersicht 

Dr. Diana Hein, Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Diana Hein berichtet über den Masterplan Umwelt und Gesundheit des Landes 

Nordrhein-Westfalen (NRW), der per Kabinettbeschluss am 15.03.2016 in Kraft getre-

ten ist. Ausgewählte Handlungsfelder des Masterplans sind im Wesentlichen Quer-

schnittsthemen wie Umweltgerechtigkeit, eine integrierte Berichterstattung der Res-

sorts Umwelt, Gesundheit und Soziales sowie die Verankerung der Themen Umwelt 

und Gesundheit in Planungsprozessen. Darüber hinaus werden Einzelthemen wie Ver-

kehr oder gesundes Wohnen im Masterplan adressiert. Die Handlungsansätze des 

Masterplans basieren zu einem großen Teil auf in bereits abgeschlossenen Projekten 

und Veranstaltungen gewonnenen Erfahrungen. Nachdem die Referentin bisherige Ak-

tivitäten von NRW zu Umweltgerechtigkeit sowie Handlungsempfehlungen und Erfolgs-

faktoren für eine erfolgreiche Implementierung des Themas in Politik und Verwaltung 

nennt, geht sie darauf ein, wie Umweltgerechtigkeit bereits in Förderrichtlinien des 

Landes verankert ist. Abschließend formuliert Dr. Diana Hein, welche Erwartungen sei-

tens des Umweltministeriums NRW an die Umsetzung der Beschlüsse der Umweltmi-

nisterkonferenz geknüpft werden. Auf die Nachfrage, inwiefern es Schnittmengen zwi-

schen dem Masterplan Umwelt und Gesundheit und der Nachhaltigkeitsstrategie des 
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Landes NRW gibt, berichtet die Referentin, dass es hier einen engen Austausch gibt 

und bei der Umsetzung des Masterplans von Strukturen und Akteurskonstellationen, 

die im Kontext der Nachhaltigkeitsstrategie geschaffen wurden, teils profitiert werden 

kann. 

Dr. Heinz-Josef Klimeczek,  

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin 

Dr. Heinz-Josef Klimeczek stellt die Entwicklung einer kleinräumigen Umweltbelas-

tungsanalyse für die Ebene von 447 definierten Planungsräumen (Lebensweltlich ori-

entierte Räume – LOR) des Landes Berlin vor. Hierbei werden unterschiedliche Infor-

mationen und Daten verschiedener Fachressorts zusammengeführt, um Planungsräu-

me mit Mehrfachbelastungen zu identifizieren sowie eine kleinräumige Arbeits- und 

Entscheidungsgrundlage für die fach- und ressortübergreifende Zusammenarbeit auf 

Senats- und Bezirksebene zu schaffen. Die in der Analyse verwendeten Kernindikato-

ren Sozialstruktur/soziale Problematik, Lärmbelastung, verkehrsbedingte Luftbelas-

tung, Luftgüte, Bioklima sowie Versorgung mit öffentlichem/privaten Grün wurden zu 

einer Umweltbelastungsanalyse zusammengeführt. Anhand unterschiedlicher Ergän-

zungsindikatoren (z.B. Wohnlage, Baustruktur, Realnutzung, vorzeitige Sterblichkeit, 

Lichtverschmutzung) können somit kleinräumige Aussagen zu Umweltbelastungen ge-

troffen werden, die in zukünftige Planungen und Politikentscheidungen eingebunden 

werden sollen. Zudem könne die Umweltbelastungsanalyse im Sinne eines „Werteaus-

gleichs“ als Basis für die Finanzzuweisung an die Bezirke verwendet werden. Diese 

Möglichkeit zur Herstellung von mehr Umweltgerechtigkeit in den Quartieren, teilt der 

Referent auf Nachfrage mit, wurde in Berlin im Umweltbereich bislang aber noch nicht 

genutzt. Die Analysen können jedoch ähnlich wie die Ergebnisse des Monitorings So-

ziale Stadtentwicklung als Produkt in die Berechnung der Finanzmittelzuweisung des 

Senats an die Bezirke eingehen. Eine weitere Rückfrage richtet sich darauf, inwieweit 

gesetzliche Grenzwerte (z.B. zum Lärm) bei der Bildung der Belastungsstufen berück-

sichtigt wurden. Diese Werte, so Herr Dr. Klimeczek, wurden zunächst als Orientie-

rungswerte genommen. Die Klassifizierung der Belastungsstufen erfolgte weitgehend 

unter Beachtung umweltmedizinischer Gesichtspunkte. 

Tim Otto, Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes 

Tim Otto erörtert die dreiteilige saarländische Strategie zur Umweltgerechtigkeit, die 

unter dem Leitgedanken der Partizipation einen länderübergreifenden Fachdialog, ei-

nen Dialog mit zentralen Akteuren im Saarland sowie zwei Pilotprojekte umfasst. Er 

hebt eine in der Verwaltung angesiedelte koordinierende und gut vernetzte Stelle mit 

der qua politischer Leitentscheidung zugewiesenen Gesamtzuständigkeit für kommu-

nale Partizipationsprozesse als wesentlichen Erfolgsfaktor hervor. Als weitere Erfolgs-

faktoren für die Schaffung von mehr Umweltgerechtigkeit nennt der Referent eine früh-

zeitige Bürgerbeteiligung mit „verständlichen“ Beteiligungsformaten, die Schaffung von 

ausreichend finanziell hinterlegten Strukturen in der Kommune sowie ein übergreifen-

des Gesamtkonzept (Leitlinien) auf Bundesebene. Herausforderungen mit Blick auf die 

Implementierung von Umweltgerechtigkeit sieht Herr Otto insbesondere in der Vielfalt 

der möglichen Anwendungsfelder, der Herleitung von praxistauglichen und breit akzep-

tierten Leitlinien, der Überwindung von Ressortegoismen, einer Bewusstseinsbildung 
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bei Verantwortlichen sowie bei der finanziellen Absicherung der Umsetzung und einer 

Anpassung der rechtlichen und sonstigen Rahmenbedingungen (Baurecht, Städte-

bauförderung, Datenschutz). Nach dem Vortrag ergänzt Natalie Sadik – zuständige 

Koordinatorin in einem der Pilotprojekte –, dass eine Beteiligung an der Planung von 

Maßnahmen grundsätzlich erst dann erfolge, wenn eine Finanzierung durch den kom-

munalen Haushalt und damit eine zügige Umsetzung garantiert sei. Dies sei wichtig, 

um den Erfolg des Beteiligungsverfahrens sicherzustellen. 

Auf dem Weg zu mehr Umweltgerechtigkeit: Stand, Erfahrungen und 

Herausforderungen – aus kommunaler Sicht  

Dr. Anja Starick, Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel 

Dr. Anja Starick berichtet von den Erfahrungen, die bislang in der Stadt Kassel im 

Rahmen des Difu/UBA-Forschungsvorhaben „Umsetzung einer integrierten Strategie 

zu Umweltgerechtigkeit – Pilotprojekte in deutschen Kommunen“ gewonnen wurden. 

Für das Pilotprojekt wurde eine ämter- und dezernatsübergreifende Projektgruppe mit 

drei Arbeitsgruppen gebildet (AG1: Begriff und Konzept, AG2: gesamtstädtische Analy-

se/Karten, AG3: Beispielgebiet). Wesentliche Handlungsansätze in Kassel sind sowohl 

eine gerechtere Verteilung, Qualität und Zugänglichkeit der vorhandenen Umweltres-

sourcen als auch der sozialraumorientierte Abbau von Umweltbelastungen. Dabei wird 

insbesondere an das bereits seit einigen Jahren in Kassel verfolgte Querschnittsziel 

„Gesunde Stadt“ angeknüpft und eine Dualität von gesamtstädtischer Strategie und 

kleinräumiger sowie beteiligungsorientierter Umsetzung verfolgt.  

Konkret kann dies auf der einen Seite die Forcierung von Freiraumentwicklung ein-

schließlich des anschließenden Freiraummanagements bedeuten. Alternativen zur 

klassischen Grünflächenunterhaltung mit Mehrwert im Sinne der Umweltgerechtigkeit 

bietet hier in Teilen die gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Freiräumen. Auf der 

anderen Seite werden auch wirkungsvollere Maßnahmen in den Bereichen Lärmmin-

derung, Luftreinhaltung und Klimaanpassung erforderlich werden. Wichtiges Hand-

lungsfeld ist hierbei Verkehr bzw. Mobilität. Unter Umständen kann eine Weiterentwick-

lung umweltbezogener Fachplanungen, z.B. eine Stärkung des Instruments „Ruhige 

Gebiete“ in Lärmaktionsplanungen oder eine Weiterentwicklung der Landschaftspla-

nung z.B. zu einer Umweltplanung in diesem Bereich unterstützen.  

Für die Umsetzung von Maßnahmen bedarf es der Kombination von investiven und 

nicht-investiven Maßnahmen und eines hierfür geeigneten Fördermittelmix. Hilfreich 

wäre eine stärkere Integration projektbezogener Folgekosten (z.B. der Entwicklungs-

pflege). Darüber hinaus seien der politische Wille zur Implementierung von Umweltge-

rechtigkeit, und zwar auf allen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen), die rechtliche Ver-

ankerung von Umweltgerechtigkeit und Gesundheit sowie Standards zur Umwelt- und 

Lebensraumqualität erforderlich. Gleichermaßen wichtig seien aber auch die personel-

le Verankerung des Themas in der Kommunalverwaltung, eine Stärkung der Planungs-

kompetenz in den Gesundheitsämtern sowie der Prozesssteuerungskompetenz in der 

Verwaltung insgesamt. Abschließend betont die Referentin, dass der Ansatz Umwelt-

gerechtigkeit die Chance biete, die soziale Dimension von Nachhaltigkeit zu operatio-

nalisieren und umzusetzen.  
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In der anschließenden Diskussion wird die neue Baugebietskategorie "Urbane Gebie-

te" thematisiert. Der neue Baugebietstyp erlaubt den Kommunen, künftig auch in stark 

verdichteten städtischen Gebieten oder in Gewerbegebieten Wohnungen zu bauen und 

Gebäude zu nutzen. Wohnen im Gewerbegebiet bedeutet häufig auch Leben mit ei-

nem höheren Geräuschpegel. Mit der Einführung der neuen Baugebietskategorie wur-

de gleichzeitig die immissionsschutzrechtlichen Verwaltungsvorschrift TA Lärm geän-

dert und die gewerblichen Lärmimmissionswerte für das Urbane Gebiet gegenüber 

dem Mischgebiet tagsüber um drei Dezibel höher gesetzt. Die Werte dürfen damit am 

Tag bei 63 Dezibel liegen. Diese neuen Regelungen – so einige Teilnehmende – wür-

den im Widerspruch zur Schaffung von mehr Umweltgerechtigkeit stehen. 

Handlungsempfehlungen und erste Praxisergebnisse zur 

Implementierung von Umweltgerechtigkeit in Pilot-Kommunen – 

Werkstattbericht aus der Forschung  

Christa Böhme, Deutsches Institut für Urbanistik 

Christa Böhme berichtet aus einem abgeschlossenen und einem laufenden Difu/UBA-

Forschungsvorhaben zum Thema Umweltgerechtigkeit: 

 Umweltgerechtigkeit im städtischen Raum – Entwicklung von praxistauglichen Stra-

tegien und Maßnahmen zur Minderung sozial ungleich verteilter Umweltbelastungen 

(2012-2014), 

 Umsetzung einer integrierten Strategie zu Umweltgerechtigkeit – Pilotprojekt in 

deutschen Kommunen (2015-2018).  

Im bereits abgeschlossenen Vorhaben wurden u.a. auf Basis eines mit fünf Kommunen 

durchgeführten Planspiels Handlungsempfehlungen zur Verankerung von Umweltge-

rechtigkeit in der kommunalen Praxis erarbeitet. Die Empfehlungen adressieren in ers-

ter Linie Kommunen, teils richten sie sich aber auch an Bund und Länder als rahmen-

setzende Akteure. Sie beziehen sich auf folgende für die Schaffung von mehr Umwelt-

gerechtigkeit in Kommunen zentralen Handlungsbereiche: 

 integriertes Verwaltungshandeln, 

 politische Verankerung, 

 integriertes Monitoring,  

 Einsatz von planerischen und umweltrechtlichen Instrumenten,  

 finanzieller Ressourceneinsatz, 

 Beteiligung und Mitwirkung von Betroffenen.  

Im laufenden Vorhaben wird der strategische Ansatz Umweltgerechtigkeit in drei Pilot-

kommunen (Kassel, Marburg, München) modellhaft erprobt sowie die Handlungsemp-

fehlungen validiert. Trotz unterschiedlicher Ausgangsbedingungen haben sich alle Pi-

lotkommunen zunächst sehr intensiv mit dem Begriff Umweltgerechtigkeit, mit Fragen 

von Organisation und Management, dem Thema Daten und Monitoring sowie der In-

tegration von Umweltgerechtigkeit in städtische Leitbilder, Konzepte und Planungen 

beschäftigt. Als Erfolgsfaktoren für die Verankerung von Umweltgerechtigkeit im Ver-

waltungshandeln haben sich bislang insbesondere geeignete Verfahren der Verwal-

tungszusammenarbeit sowie ein überzeugendes Statement der Kommunalpolitik zum 

Thema herausgestellt. Mit Blick auf die Handlungsempfehlungen aus dem Vorläufer-
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projekt ist im bisherigen Prozess deutlich geworden, dass diese konkretisiert und vor 

dem Hintergrund der Vielfalt kommunaler Ausgangs- und Rahmenbedingungen ausdif-

ferenziert werden müssen. 

In der anschließenden Diskussion wird betont, dass mit dem Handeln für mehr Um-

weltgerechtigkeit nicht gewartet werden müsste, bis alle Länder „im Boot sind“. Viele 

Strukturen, die für die Verankerung von Umweltgerechtigkeit genutzt werden könnten, 

seien bereits vorhanden. Umweltgerechtigkeit sei kein „add-on-Thema“; es gebe viel-

fältige Schnittstellen und Andockpunkte, um das Thema in laufende Prozesse einzu-

speisen.  

Erörterung des Diskussionspapiers in Arbeitsgruppen  

Arbeitsgruppe 1:  

Welche Handlungsfelder und Handlungsempfehlungen zum Abbau von sozial-

räumlichen Mehrfachbelastungen der Umwelt sollten prioritär umgesetzt wer-

den? 

Moderation: Thomas Preuß, Deutsches Institut für Urbanistik 

In der Arbeitsgruppe wurde erörtert, welche vorrangigen Belastungen der Umwelt in 

mehrfach belasteten Gebieten bestehen, inwieweit Schritte hin zu mehr Verteilungs-, 

Zugangs- und Verfahrensgerechtigkeit zu unternehmen sind und welche prioritären 

Handlungsempfehlungen zum Abbau von sozialräumlichen Mehrfachbelastungen an 

Kommunen, Länder und Bund gerichtet werden sollten. Dabei wurden insbesondere 

folgende Punkte angesprochen: 

 Umweltgerechtigkeit sei Teil einer nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung. 

Der Ansatz Umweltgerechtigkeit integriere Aspekte der Umwelt sowie der sozialen 

und gesundheitlichen Lage mit dem Blick auf mehrfach belastete städtische Teil-

räume. Bund, Länder, Kommunen sowie Verbände und zivilgesellschaftliche Akteu-

re hätten bereits jetzt eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten zur Reduzierung 

von Belastungen bzw. den Ausbau von Umweltressourcen. Um umfassend und 

wirksam ein hohes Maß an Umweltgerechtigkeit auf kommunaler Ebene zu erzielen, 

seien jedoch grundlegende Veränderungen der Rahmenbedingungen der handeln-

den Akteure erforderlich. Das betreffe verschiedene Fachpolitiken wie z.B. Ver-

kehrs-, Sozial- und Gesundheitspolitik, die stärker mit Umweltbelangen verzahnt 

werden müssten, um derzeit bestehende Hürden für Aktivitäten und Maßnahmen für 

mehr Umweltgerechtigkeit zu überwinden.  

 Eine wirksame Reduzierung von Lärmbelastungen in Quartieren, die das zentrale 

Umweltproblem in vielen Städten darstellten, bedürfe einer grundlegenden Verände-

rung der rechtlichen und administrativen Rahmenbedingungen für das Handeln der 

Kommunen. Hier stünden Bund und Länder in der Pflicht. Hierzu zählten gesetzlich 

geregelte Lärmgrenzwerte im Bestand, die zur Lärmsanierung verpflichten. Zudem 

seien auf kommunaler Ebene Lärmaktions-, Verkehrsentwicklungs- sowie quartier-

bezogene Entwicklungsplanung eng miteinander zu verzahnen. Erwartet wird in die-

sem Zusammenhang die aktive Beteiligung der Verkehrsressorts des Bundes und 

der Länder an der fachpolitischen Debatte für mehr Umweltgerechtigkeit. 
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 Information, Erfahrungsaustausch und Kommunikation sollten sowohl horizontal auf 

den Ebenen von Bund, Ländern, Kommunen und Quartier als auch vertikal zwi-

schen den  Ebenen  professionalisiert, intensiviert und verstetigt werden. Hierbei sei 

großer Wert auf eine frühzeitige und aktive Einbindung von Verbänden und Zivilge-

sellschaft zu legen. Ein erster Schritt sollte darin bestehen, in bestehende Aus-

tauschformate und Aktivitäten, wie z.B. Bundestransferstellen (Soziale Stadt, Zu-

kunft Stadtgrün etc.), regelmäßig Verbände (Umwelt, Soziales, Wohlfahrt, Kirchen, 

Verbraucherschutz u.a.) sowie weitere zivilgesellschaftliche Akteure aktiv einzubin-

den.  

Arbeitsgruppe 2: 

Mit welchen Programmen, Instrumenten und Maßnahmen kann der Ansatz Um-

weltgerechtigkeit in Bund, Ländern und Kommunen wirksam implementiert wer-

den? 

Moderation: Christa Böhme, Deutsches Institut für Urbanistik 

In der Arbeitsgruppe wurde der Frage nachgegangen, mit welchen Programmen, In-

strumenten und Maßnahmen der Ansatz Umweltgerechtigkeit in Bund, Ländern und 

Kommunen wirksam implementiert werden kann. Dabei wurden sowohl Potenziale des 

bereits vorhandenen Instrumentariums als auch Bedarfe zu seiner Weiterentwicklung 

diskutiert. Folgende Aspekte wurden insbesondere erörtert: 

 Umweltgerechtigkeit sollte stärker in den Diskurs über Klimaschutz und Anpassung 

an den Klimawandel einfließen. Die Klimakonzepte der Kommunen sollten Umwelt-

gerechtigkeit als einen wichtigen Aspekt einbeziehen. 

 Bei der Aktualisierung und Weiterentwicklung der Leipzig-Charta sei es wichtig Um-

weltgerechtigkeit als Begriff und Thema zu verankern.  

 Mit Blick auf die Finanzierung von Maßnahmen für mehr Umweltgerechtigkeit sollte 

nicht allein die Städtebauförderung, sondern es sollten auch Förderprogramme der 

Bereiche Umwelt-/Klimaschutz, Naturschutz, Verkehr, Gesundheit in den Blick ge-

nommen werden. Bevor neue Förderprogramme zur Schaffung von mehr Umwelt-

gerechtigkeit aufgelegt würden, sollte genau geprüft werden, in welchen Program-

men bereits Aspekte von Umweltgerechtigkeit abgedeckt seien. 

 Teilweise kontrovers wurde die Einführung neuer Grenzwerte diskutiert. Während 

die Mehrzahl der Teilnehmenden solche Werte für Bestandssituationen mit Blick auf 

Lärmbelastungen für erforderlich hielten (im Gegensatz zu Planungssituationen wie 

beispielsweise Neubau und wesentliche Änderung von Straßen und Schienenwegen 

gibt es für Bestandssituationen bislang keine Lärmgrenzwerte), wurden bundesein-

heitliche Mindestgrenzwerte für die Ausstattung mit öffentlichem Grün aufgrund der 

sehr unterschiedlichen kommunalen Ausgangs- und Rahmenbedingungen überwie-

gend nicht für sinnvoll gehalten. Vielmehr sollten die Kommunen für die Grünversor-

gung ortsspezifische Richtwerte festlegen und beschließen. 

 Umweltbildung könne die Fähigkeit von Bewohnerinnen und Bewohnern mehrfach 

belasteter Gebiete stärken, sich an umweltrelevanten Entscheidungen zu beteiligen 

und sich für eine Verbesserung der Umweltbedingungen einzusetzen. Dafür sei es 

erforderlich, die Themen Umwelt und Umweltgerechtigkeit stärker als bisher in Bil-

dungsprogramme aufzunehmen.  
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 Umweltgerechtigkeit sei nicht nur für (Groß-)Städte ein relevantes Thema, auch im 

ländlichen Raum spiele der Zusammenhang zwischen sozialer Lage, Umweltqualität 

und Gesundheit eine wichtige Rolle. 

 Ergebnisse und Erfolge von Maßnahmen zur Schaffung von Umweltgerechtigkeit 

sollten besser sichtbar gemacht werden. Offen sei allerdings, wie solche Erfolge be-

ziffert werden könnten. 

Arbeitsgruppe 3: 

Wie sollten Bund, Länder und Kommunen mit Umwelt-, Sozial-, Planungsverbän-

den und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammenwirken, um Umwelt-

gerechtigkeit voran zu bringen? 

Moderation: Christiane Bunge, Umweltbundesamt 

In der Arbeitsgruppe wurde diskutiert, wie Bund, Länder, Kommunen und zivilgesell-

schaftliche Organisationen (u.a. Umwelt-, Sozial-, Gesundheits-, Planungsverbände) 

verstärkt zusammenwirken sollten, um das Thema Umweltgerechtigkeit voranzubrin-

gen. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie ein gemeinsames Agenda-Setting in Politik 

und Gesellschaft durch eine stärkere Verknüpfung von top-down- mit bottom-up-Ansatz 

gelingen kann. Zentrale Ergebnisse der Diskussion waren: 

 In den Beschlüssen der 86.und 87. Umweltministerkonferenz (UMK) haben sich 

Bund und Länder auf ein gemeinsames Handeln für mehr Umweltgerechtigkeit unter 

Beteiligung der Verbände verständigt. Es wird darüber hinaus als notwendig erach-

tet, dass auch die Verbände innerhalb ihrer Organisationen für das Thema eine 

größere Aufmerksamkeit schaffen und dies durch Formen der Selbstverpflichtung 

bekräftigen. Als ein weiterer Schritt wird eine gemeinsame Erklärung von Politik und 

Verbänden zum Thema Umweltgerechtigkeit empfohlen. 

 Eine zentrale Herausforderung wird darin gesehen, die Handlungsfelder und Ziele, 

die mit dem Thema Umweltgerechtigkeit verbunden sind, für die Bürgerinnen und 

Bürger alltäglich erfahrbar zu machen. Dies bedeute, Umweltgerechtigkeit für das 

alltägliche Handeln zu übersetzen und verschiedene Bevölkerungsgruppen unter-

schiedlich anzusprechen. Dies erfordere die Berücksichtigung kultureller und 

sprachlicher Vielfalt. 

 Vor allem die Akteure aus dem Gesundheits- und Sozialbereich sollten adäquat ein-

gebunden werden. Hierzu sei zunächst ein Dialog erforderlich, um thematische und 

strukturelle Schnittstellen auszuloten. Es biete sich vielfach an, dass die verschie-

denen Bereiche „arbeitsteilig“ vorgehen und bereits bestehende Andockstellen für 

Umweltthemen genutzt werden (z.B. Multiplikatorinnenschulungen und Projekte wie 

„Stadtteilmütter“). 

 Um das Thema Umweltgerechtigkeit gemeinsam voranzubringen, bedürfe es eines 

koordinierten und vernetzten Handelns. Hier seien sowohl die Bundes-, Landes-, 

kommunale als auch die Quartiersebene angesprochen. Eine stärkere Vernetzung 

und ein umfassender Informationsaustausch innerhalb und auch zwischen den Ver-

bänden erscheinen notwendig. Hierzu sollte die Anschlussfähigkeit an bestehende 

Strukturen und auch Gremien geprüft und diese ggf. genutzt werden. 
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 Es wird empfohlen, den Kreis der Partnerinnen und Partner für mehr Umweltgerech-

tigkeit um weitere Verbände und zivilgesellschaftliche Akteure zu erweitern. Ge-

nannt werden Gewerkschaften, Verbraucherzentralen, Migranten- und Sportverbän-

de sowie Kinder- und Jugendverbände, aber auch nicht organisierte Gruppen wie 

Künstlerinnen und Künstler. 

Resümee und Ausblick 

Michael Marten,  

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

Michael Marten bedankt sich zunächst beim Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) und 

dem Umweltbundesamt (UBA) sowie seinen Kolleginnen für die Vorbereitung und 

Durchführung des Fachgespräches.  

Die Debatte beim Fachgespräch sei auf sehr hohem Niveau und erfreulicher Weise 

ohne „Schwarzer-Peter-Spiel“ zwischen Bund, Länder und Kommunen geführt worden. 

Es habe sich wieder einmal gezeigt, wie wichtig solche „face-to-face“-Veranstaltungen 

seien.  

Mit Blick auf den Begriff Umweltgerechtigkeit warnt Herr Marten vor einer Inflationie-

rung des Begriffs, die mit der Gefahr einer begrifflichen Entleerung einhergehe. Statt 

mit Umweltgerechtigkeit sämtliche sozialen Aspekte der Umweltpolitik, also auch die 

sozioökonomische Perspektive wie Verteilungswirkungen umweltpolitischer Maßnah-

men oder Beschäftigungsaspekte in den Blick zu nehmen, sollte mit dem Begriff viel-

mehr auf die Vermeidung und Verminderung der sozialräumlichen Konzentration von 

gesundheitsrelevanten Umweltbelastungen sowie die Gewährleistung eines sozial-

räumlich gerechten Zugangs zu Umweltressourcen fokussiert werden.   

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 

werde im Nachgang zum Fachgespräch zunächst einen Sachstandsbericht der „UMK-

Ad hoc-Arbeitsgruppe Umweltgerechtigkeit“ für das Verbändegespräch der Umweltmi-

nisterkonferenz (UMK) am 5. Juli 2017 vorbereiten. Im zweiten Schritt werde es die 

eingegangenen Stellungnahmen der Akteure sowie die Resultate des Fachgesprächs 

ausführlich fachpolitisch bewerten und die Ergebnisse dem Difu für das laufende For-

schungsvorhaben „Umsetzung einer integrierten Strategie zu Umweltgerechtigkeit – Pi-

lotprojekt in deutschen Kommunen“ zur Verfügung stellen. Parallel dazu sollen durch 

die Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die erste UMK im Jahr 2018 erste Ergebnisse der For-

schungsvorhaben des Difu zu Leitlinien und Handlungsempfehlungen für mehr Um-

weltgerechtigkeit verdichtet und der UMK als Beschluss vorgeschlagen werden. 

Darüber hinaus beabsichtige das BMUB das Thema Umweltgerechtigkeit für die kom-

mende Arbeitsplanung des Staatssekretärsausschusses zur Nationalen Nachhaltig-

keitsstrategie anzumelden.  

Abschließend bedankt sich Herr Marten bei allen Teilnehmenden am Fachgespräch für 

ihre engagierte Diskussion. 
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Anhang 1:  

Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Thomas Arndt 
Bundesamt für Naturschutz 

Christa Böhme 
Deutsches Institut für Urbanistik  

Henning Boeth 
Deutsches Institut für Urbanistik  

Dr. Bernd Bracht 
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz 

Christiane Bunge  
Umweltbundesamt 

Julia Diringer 
Deutsches Institut für Urbanistik 

Almuth Draeger 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

Dr. Andreas Faensen-Thiebes 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 

Jochen Flasbarth 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

Gordon Folger 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

Oliver Gellert 
Deutsche Schreberjugend 

Stefan Grundei 
Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. 

Caner Gürsel 
Yesil Çember – ökologisch interkulturell gGmbH 

Daniel Hanzlik 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

Dr. Diana Hein  
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz  
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Martha Höfler 
Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e.V. 

Dietmar Horn 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

Prof. Dr. Claudia Hornberg 
Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswissenschaften/ 
Sachverständigenrat für Umweltfragen 

Dr. Bernd Hunger 
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
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Michael Jäcker-Cüppers 
Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA), Arbeitsring Lärm der DEGA (ALD) 

Kerstin Jahnke 
Planergemeinschaft Kohlbrenner eG 

Mario Kahl 
Bund Deutscher Landschaftsarchitekten e.V. (BDLA) 

Kathrin Karkoska 

Monica Kaufmann 
Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz 

Holger Kilian 
Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V./ 
Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit 

Corinna Klein 
Bundesamt für Strahlenschutz 

Dr. Heinz-Josef Klimeczek  
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin 

Prof. Dr. Heike Köckler 
Hochschule für Gesundheit, Department II Sozialraum und Gesundheit, Bochum 

Claudia Koll 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

Herbert Lohner 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Berlin e.V. 

Michael Marten 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

Michael Müller 
NaturFreunde Deutschlands e. V. 

Sascha Müller-Kraenner 
Deutsche Umwelthilfe e.V. 

Prof. Dr. Kai Niebert 
Deutscher Naturschutzring 

Gülcan Nitsch 
Yesil Çember – ökologisch interkulturell gGmbH 

Tim Otto 
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes 

Dr. Inge Paulini 
Bundesamt für Strahlenschutz 

Thomas Preuß  
Deutsches Institut für Urbanistik 

Detlef Raphael  
Deutscher Städtetag 

Natalie Sadik 
Landkreis Saarlouis 
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Dr. Korinna Schack 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

Dr. Gabriela Schneider 
Kommissariat der deutschen Bischöfe 

Katja Schöne 
Stadt Kassel, Dezernat für Jugend, Schule, Frauen und Gesundheit  

Michael Scholl 
Deutscher Bundesjugendring 

Dr. Hedi Schreiber 
Umweltbundesamt 

Dr. Christiane Schwarte 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

Dr. Anja Starick  
Stadt Kassel, Umwelt- und Gartenamt 

Nadja Steinkühler 
Umweltbundesamt 
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Anhang 3 

 

 

Diskussionsgrundlage 

UBA/BMUB- Zusammenfassung der Akteursstellungnahmen 

für das Fachgespräch „Leitlinien und Handlungsempfehlungen für mehr 

Umweltgerechtigkeit“ 

 

 

Anlass und Ziel 

In Deutschland entscheidet der soziale Status mit darüber, ob und in welchem Umfang 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch schädliche Umwelteinwirkungen belastet 

sind oder nicht ausreichend an positiven Umwelteinflüssen partizipieren können. Der 

Zusammenhang zwischen niedrigem Sozialstatus und höheren Umweltbelastungen 

schlägt sich auch räumlich nieder. In sozial benachteiligten Stadtquartieren sind Ge-

sundheitsbelastungen durch negative Umwelteinflüsse, wie Lärm und Luftschadstoffe, 

oftmals besonders hoch. Häufig sind diese auch schlechter mit qualitätsvollen Grünflä-

chen versorgt – Orte der Erholung, Bewegung und Begegnung, die wichtige ökologi-

sche und klimatische Funktionen haben. 

Diese Themen werden in Deutschland unter dem Begriff Umweltgerechtigkeit diskutiert 

und gewinnen auch vor dem Hintergrund des Klimawandels an Bedeutung. Als Leitbild 

zielt Umweltgerechtigkeit auf die Vermeidung und den Abbau der sozialräumlichen 

Konzentration gesundheitsrelevanter Umweltbelastungen sowie die Gewährleistung ei-

nes sozialräumlich gerechten Zugangs zu Umweltressourcen. So werden gesunde 

Umweltverhältnisse für und mit allen Menschen unabhängig von ihrer sozialen Lage 

geschaffen und bestmögliche umweltbezogene Gesundheitschancen für alle herge-

stellt. 

Die Umweltministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder haben 

den Bund mit dem Beschluss der 86. Umweltministerkonferenz (UMK) im Juni 2016 

zum Thema Umweltgerechtigkeit gebeten, einen Prozess zur Erarbeitung von Leitli-

nien zur konkreten Umsetzung von mehr Umweltgerechtigkeit zu initiieren – dies 

unter Beteiligung aller relevanten Akteure, wie Umwelt- und Sozialverbänden. Bei der 

darauffolgenden 87. UMK im Dezember 2016 wurde der Bund gebeten, gemeinsam 

mit den Ländern sowie weiteren relevanten Akteuren Themen und Handlungsfelder 

festzulegen, die unter strategischen Gesichtspunkten prioritär betrachtet werden sollen. 

Das BMUB hat zur Umsetzung der UMK-Beschlüsse zunächst eine Ad hoc-AG ins Le-

ben gerufen und mit Unterstützung des Umweltbundesamtes (UBA) und des Deut-

schen Instituts für Urbanistik (Difu) den weiteren Umsetzungsprozess gestartet.  

Darüber hinaus wurden relevante Akteure im Themenfeld Umweltgerechtigkeit vom 

BMUB angeschrieben und um Impulse sowie Anregungen zur Festlegung prioritärer 

Themen und Handlungsfelder sowie um Handlungsempfehlungen gebeten. Ange-

schrieben wurden u.a. nachgeordnete Bundesoberbehörden des BMUB und BMG, 



 

67 

Umwelt-/Grün-, Gesundheitsverbände, Wissenschaftliche Beiräte, Spitzenverbände der 

freien Wohlfahrtspflege, kirchliche Interessenvertretungen, Migrationsverbände, Be-

rufsverbände aus dem Bereich Landschaftsplanung/Grün, Verkehrsclubs, Verbände 

der Wohnungswirtschaft sowie kommunale Spitzenverbände. 

Die bis zum 15. Mai 2017 eingegangenen Stellungnahmen wurden vom Difu ausge-

wertet und stellen damit eine wichtige Grundlage für Erarbeitung von Leitlinien und für 

mehr Umweltgerechtigkeit in Deutschland dar. Im Folgenden sind zentrale Aussagen 

der bis Mitte Mai 2017 eingegangenen Stellungnahmen aufgeführt. 

 

 

Zentrale Handlungsempfehlungen zur Verankerung und Umsetzung von Umwelt-

gerechtigkeit auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene – Zusammenfassung 

der Stellungnahmen 

 

Zum Begriffsverständnis von Umweltgerechtigkeit 

Der Begriff Umweltgerechtigkeit wird von einigen Akteure in einen breiten gesellschaft-

lichen Kontext gestellt. Angesprochen werden damit Aspekte der globalen, intergenera-

tionellen und ökologischen Gerechtigkeit sowie die notwendigen Konsequenzen einer 

„Politik der Umweltgerechtigkeit“ für die Landwirtschafts-, Entwicklungs- und Migrati-

onspolitik. Vereinzelt wird die Schaffung von mehr Umweltgerechtigkeit mit der Forde-

rung nach einer umfassenden sozial-ökologischen Transformation aller Gesellschafts-

bereiche verknüpft. 

Die Mehrheit der Akteure teilt das oben erläuterte Verständnis des Begriffes und An-

satzes Umweltgerechtigkeit: Vermeidung und Abbau der sozialräumlichen Konzentrati-

on gesundheitsrelevanter Umweltbelastungen sowie Gewährleistung eines sozialräum-

lich gerechten Zugangs zu Umweltressourcen. Zum Teil fokussieren Akteure den An-

satz Umweltgerechtigkeit auf die von ihrer Organisation prioritär bearbeiteten Themen-

felder. 

 

Übergreifende Handlungsfelder und -empfehlungen 

Die Akteure betonen, dass das Querschnittsthema Umweltgerechtigkeit zahlreiche Po-

litik-, Handlungs- und Forschungsfelder betrifft. Vor allem die Bereiche Umwelt/Natur, 

Gesundheit, Soziales, Bildung, Verkehr und Stadtentwicklung/Stadt- und Raum-

planung sowie Verbraucherschutz sind angesprochen, in ihren jeweiligen Hand-

lungsfeldern und vor allem gemeinsam aktiv zu sein bzw. zu werden. Dies stellt viele 

Akteure vor die Herausforderung, ihr Denken und Handeln stärker sozialräumlich 

auszurichten. 

Eine ressortübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit auf und zwi-

schen den relevanten Politik- und Verwaltungsebenen sollte nach Ansicht der Akteure 

von einer engen Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und Verbänden, 

insbesondere auf kommunaler und lokaler Ebene, getragen werden. Wichtige Akteure 

außerhalb der Verwaltung sind u.a. Umwelt- und Naturschutzverbände, Kirchen, carita-
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tive Einrichtungen, Sozialverbände, Krankenkassen, die Wohnungswirtschaft, medizi-

nische Berufsgruppen und Verbände, Verbände der Stadt-, Grün- und Landschaftspla-

nung und Stiftungen. Bei zahlreichen Akteuren kann für künftige Aktivitäten zur Imple-

mentierung von Umweltgerechtigkeit bereits auf bestehende Strukturen und deren 

Expertise aufgebaut werden. 

Die Mehrheit der Akteure ist der Meinung, dass der Bund und die Länder den Erfah-

rungsaustausch und Wissenstransfer zwischen den Akteuren unterstützen und hier-

für Strukturen und Ressourcen bereitstellen sollten. So bieten sich regelmäßig tagen-

de Gremien aller Beteiligten jeweils auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene an. 

Außerdem sollte der Bund als Moderator und Koordinator zum Thema Umweltgerech-

tigkeit den fortlaufenden Prozess durch Einrichtung einer Koordinierungsstelle auf 

Bundesebene sicherstellen oder den Ansatz Umweltgerechtigkeit mit den bereits be-

stehenden Strukturen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie verknüpfen. 

Um das Handeln der Akteure vor Ort nachdrücklich zu unterstützen, bedarf es sowohl 

auf lokaler, kommunaler, Landes- und Bundesebene verbindlicher politischer Wil-

lensbekundungen. Dies geht aus zahlreichen Stellungnahmen hervor. Umweltgerech-

tigkeit sollte z.B. durch Beschlussfassungen des Stadtrates oder Festschreibungen in 

Koalitionsverträgen auf die politische Agenda gesetzt werden. Dies erfordert bundes-

weit Information, Kommunikation und Bewusstseinsbildung – u.a. bei den politi-

schen Entscheidungsträgern, in den Verbänden und bei den Bürgerinnen und Bürgern 

vor Ort. Umweltbildungsangebote vor allem für bzw. mit Kindern und Jugendlichen in 

sozial benachteiligten Quartieren sollten weiter ausgebaut werden. Erfolgversprechend 

ist hierbei die Kooperation mit bestehenden Einrichtungen im Quartier. 

Eine zentrale (Heraus-)Forderung zur Umsetzung von Umweltgerechtigkeit ist nach 

Ansicht der Akteure die direkte Beteiligung und Aktivierung der Bürgerinnen und 

Bürger in den besonders belasteten Gebieten. Nur so lässt sich ihrer Meinung nach 

Verfahrensgerechtigkeit herstellen – neben Verteilungsgerechtigkeit eine zentrale Di-

mension von Umweltgerechtigkeit. Beteiligungsprozesse müssen so gestaltet werden, 

dass insbesondere sozial benachteiligte Menschen, die bei Fragen der Umweltgerech-

tigkeit im Vordergrund stehen sollten, tatsächlich erreicht werden. Die dauerhafte 

Etablierung von Stadtteilbüros in sozialen Brennpunkten kann einen wesentlichen 

Beitrag leisten, um die Interessen der dort lebenden Menschen wirksam vertreten zu 

können. 

Eine weitere zentrale Handlungsempfehlung richtet sich an den Bund und die Länder. 

Der Umweltgerechtigkeitsansatz sollte in bestehende Gesetze (z.B. Bau- und Pla-

nungsrecht) und Verordnungen (z.B. Immissionsschutz), Strategien (z.B. Nationale 

Strategie zur Biologischen Vielfalt) und Förderprogramme (z.B. Städtebauförderung, 

Kommunaler Klimaschutz) integriert werden. Darüber hinaus sollte bei der Vorberei-

tung von Gesetzen, Strategien und Förderprogrammen der Umweltgerechtigkeitsan-

satz berücksichtigt werden. Dies erfordert in vielen Fällen eine Erweiterung der Richt-

linien und eine Operationalisierung von Umweltgerechtigkeit, wie z.B. beim Städ-

tebauförderprogramm „Soziale Stadt“ und den entsprechenden Förderrichtlinien der 

Länder.  

Eine räumliche Schwerpunktsetzung und die Bündelung finanzieller Ressourcen 

für Maßnahmen in besonders umwelt- und sozial belasteten Gebieten können nach 
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Ansicht vieler Akteure zu mehr Umweltgerechtigkeit beitragen. Dazu sollten Förderpro-

gramme aus unterschiedlichen Bereichen miteinander gekoppelt werden, wie z.B. das 

Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ und Programme zum kommunalen Klima-

schutz. 

Eine weitere Empfehlung ist, das Thema Umweltgerechtigkeit in Wettbewerben des 

Bundes und der Länder sowie auch in europäischen Wettbewerben zu integrieren bzw. 

zu stärken. Hierfür bietet sich z.B. der Wettbewerb „European Green Capital“ an. Dar-

über hinaus ist vor allem der Bund aufgefordert, die Forschung im Themenfeld Um-

weltgerechtigkeit durch seine Ressortforschungseinrichtungen weiter auszubauen. 

 

 

Themenspezifische Handlungsempfehlungen 

 

Integrierte Berichterstattung / Monitoring („Umweltgerechtigkeitsmonitorings“) 

Eine wesentliche Handlungsempfehlung richtet sich an die Kommunen. Die Entwick-

lung und Etablierung von integrierten Berichterstattungs- und Monitoringsystemen 

ermöglicht die Identifizierung von mehrfach belasteten (städtischen) Teilräumen, um 

dort prioritär Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung von Umweltbelastungen 

und Förderung von Umweltressourcen umsetzen zu können. In vielen Kommunen kann 

dies über eine Erweiterung bestehender Monitoringsysteme um eine kleinräumige Er-

fassung und Verknüpfung von relevanten Umwelt-, Gesundheits- und Sozialdaten (u.a. 

Alter, Geschlecht, Sozialstatus, Einkommen, Migrationsstatus) gelingen. Auch bietet 

sich die Verknüpfung von Daten aus Klimafunktionskarten mit sozioökonomischen Da-

ten an. Zudem eignet sich die Integration der Richt- bzw. Orientierungswerte zur 

Grünausstattung und -erreichbarkeit in vorhandene oder neue Monitoringsysteme 

der Kommunen dazu, den Umweltgerechtigkeitsansatz zu überprüfen. Eine finanzielle 

Unterstützung der Kommunen erleichtert die Umsetzung. 

 

Integrierte, nachhaltige Stadtentwicklung 

Die integrierte, nachhaltige Stadtentwicklung ist ein zentrales Handlungsfeld beim 

Thema Umweltgerechtigkeit. Im Fokus stehen vor allem sozial benachteiligte Stadt-

quartiere, in denen sich Umweltbelastungen konzentrieren und Umweltressourcen feh-

len. Auch entlang einzelner Hauptverkehrs- und Durchgangsstraßen sind die Um-

weltbelastungen oftmals besonders hoch. Aufgrund günstiger Mieten wohnen dort vor 

allem Menschen mit niedrigem Sozialstatus. Die Problematik zeigt sich besonders an 

der Verdrängung von Haushalten mit niedrigem Einkommen in emissionsbelastete 

Gebiete (Gentrifizierung). 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, empfehlen zahlreiche Akteure, den Um-

weltgerechtigkeitsansatz verstärkt in die Bauleitplanung, in integrierte Stadtentwick-

lungskonzepte und integrierte Entwicklungs-/Handlungskonzepte auf Stadtteil-

und Quartiersebene zu integrieren. Auch in kommunalen Wohnraumversorgungs-

konzepten und hiermit verknüpften Förderstrategien ist eine Berücksichtigung des 

Umweltgerechtigkeitsansatzes notwendig, um einen sozial gerechten und ökologischen 
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Wohnungsbau zu sichern. Die Schaffung von Barrierefreiheit und der Einsatz um-

weltfreundlicher Baumaterialien im Wohnungsbau sind hierbei wesentliche Aufgaben. 

Mit Blick auf die soziale Stadtentwicklung wird auf die Notwendigkeit einer zwingenden 

Verknüpfung investiver mit nicht investiven Maßnahmen verwiesen, die ein enges Zu-

sammenwirken der Sektoren „Planen und Bauen“ und „Soziales“ erfordere. 

In einigen Stellungnahmen wird hervorgehoben, dass die Integration des Themas in 

Stadtentwicklungs- und Bauprozesse z.T. zunächst die Schaffung planungsrechtli-

cher Grundlagen erfordert. Auch sollten „nicht planende“ Fachämter in die Lage ver-

setzt werden, ihre Belange in Prozesse der Stadtplanung umfassend einbringen zu 

können. Zur stärkeren Berücksichtigung gesundheitlicher und sozialer Belange bietet 

sich als ein neues Instrument der Fachplan Gesundheit an. Bei allen Planungen sind 

darüber hinaus die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. 

 

Erhalt, Entwicklung und Qualifizierung von Grüner Infrastruktur 

Viele Akteure betonen, dass eine integrierte, nachhaltige städtebauliche Entwicklung 

mit einem gleichzeitigem Erhalt und einer Qualifizierung von öffentlichen Grün- und 

Freiflächen („Doppelte Innenentwicklung“) einhergehen muss – auch zur Schaffung 

von mehr Umweltgerechtigkeit. Wichtige Aspekte sind hierbei Zugänglichkeit, Er-

reichbarkeit sowie Barrierefreiheit. Das Leitbild der „Doppelten Innenentwicklung“ 

und der Schwerpunkt auf „Urbanes Grün“ erfordern eine Anpassung des Baugesetz-

buches in Hinblick auf eine stärkere Berücksichtigung dieser aktuellen Planungskon-

zepte und Flächengestaltungsoptionen (Naturerfahrungsräume, Urbane Wälder). 

Aus den Stellungnahmen geht hervor, dass das Bundeskonzept Grüne Infrastruktur 

(2017) eine wichtige Grundlage zur Stärkung grüner Infrastruktur geschaffen hat. Nun 

gilt es, das Bundeskonzept unter Berücksichtigung des Umweltgerechtigkeitsansat-

zes auf regionaler und kommunaler Ebene durch den Einsatz und die Weiterentwick-

lung der Landschafts- und Grünordnungsplanung zu konkretisieren sowie auf Lan-

des- und kommunaler Ebene die Entwicklung grüner Masterpläne in Betracht zu 

ziehen. 

Der Bund kann nach Ansicht zahlreicher Akteure zukünftig durch die Bereitstellung von 

Arbeitshilfen die Kommunen unterstützen. Mit dem Weißbuch „Grün in der Stadt“ des 

BMUB und dem Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ hat der Bund bereits wichtige In-

strumente zur Förderung urbanen Grüns geschaffen. Außerdem hat der Bund (BfN und 

BBSR) Richt- bzw. Orientierungswerte zur Grünflächenversorgung ermittelt, die im 

Rahmen eines interkommunalen Konventionsbildungsprozesses bundesweit etabliert 

werden könnten. Darüber hinaus wäre der Aufbau einer Struktur für die strategische 

Planung und fachliche Steuerung von städtischen und landschaftlichen Freiräumen auf 

Bundesebene, z.B. in Form eines Bundesinstitutes für Grüne Infrastruktur, hilfreich. 

Insbesondere in mehrfach belasteten urbanen Gebieten sollte ein Schwerpunkt auf die 

Förderung des Erhalts vorhandener und der Schaffung weiterer grüner Gemein-

schaftsflächen mit kleingärtnerischer Nutzung gelegt werden. Im besonderen Fo-

kus sollte die gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Grün- und Freiflächen durch Ini-

tiativen und Gemeinschaftsprojekte stehen. 
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Durch Forschungs- und Förderprogramme leistet der Bund bereits einen Beitrag zur 

Stärkung von Umweltgerechtigkeit im Bereich Grüne Infrastruktur. Die Verbände und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen sind außerdem gefordert, über die vorhandenen 

Informations- und Kooperationsnetzwerke, wie das Bündnis „Kommunen für biolo-

gische Vielfalt e.V.“, Aspekte von Umweltgerechtigkeit zu verbreiten und die Akteure 

dafür zu sensibilisieren. 

 

Städtischer Umwelt- und Gesundheitsschutz 

Zur Schaffung gesunder Umweltverhältnisse für alle ist im Bereich des urbanen Um-

welt- und Gesundheitsschutzes eine Vielzahl an Handlungsfeldern relevant. Im Fol-

genden werden Handlungsempfehlungen der Akteure zu den Themen nachhaltige Mo-

bilität und Verkehr, Luftreinhaltung, Lärmminderung/Lärmschutz und Minderung von 

UV- und Hitzebelastung ausgeführt. Sie zeigen eine Auswahl möglicher Strategien, In-

strumente und Maßnahmen im Bereich des urbanen Umwelt und Gesundheitsschut-

zes. 

Zur Entwicklung und Förderung nachhaltiger Mobilität und Verkehr bedarf es der 

Umsetzung des Leitbildes der „Stadt der kurzen Wege“ mit einem hohen Anteil 

des Fuß- und Radverkehrs sowie des ÖPNV. Damit verbunden ist die deutliche Re-

duzierung des motorisierten Individualverkehrs. Vor allem in schrumpfenden Städ-

ten und Regionen ist der Erhalt und die Verbesserung des ÖPNV-Angebots vordring-

lich. 

Mit der Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, der Umstellung von Fahr-

zeugen auf emissionsarme Antriebstechniken, der Senkung der Geschwindigkeit, ei-

nem Umstieg auf Umweltverbund bei verbessertem ÖPNV-Angebot sowie der Schaf-

fung von geeigneten Infrastrukturen für den Fuß- und Radverkehr soll der Abbau ku-

mulativer potenzieller gesundheitsschädlicher Luftschadstoff- (NO2, PM10, PM2,5) und 

Lärmbelastungen insbesondere in den kommunalen Hot Spots erreicht werden. 

Aus den Stellungnahmen geht hervor, dass im Bereich des Lärmschutzes und der 

Lärmminderung die Entwicklung bundesweiter Vorgaben für strategische Einzelmaß-

nahmen die Umsetzung der Lärmaktionsplanung nach der EU-

Umgebungslärmrichtlinie unterstützen kann. Die Bestandsaufnahme von Lärmbelas-

tungen sollte zudem z.B. durch eine parzellenscharfe Verknüpfung von Lärmbelastun-

gen mit Daten zum sozialen Status verbessert werden (s. auch Integriertes Monitoring). 

Durch angepasste Landschafts- und Freiraumgestaltung, die Entsiegelung von Flächen 

und die Schaffung von Beschattung im Rahmen von Baumaßnahmen kann ein wesent-

licher Beitrag zur Vermeidung und Verminderung von UV- und Hitzebelastung der 

Menschen im Freien geleistet werden. Es wird empfohlen, dies zukünftig flächende-

ckend zu verfolgen. 

 


